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1. Instanz

Aktenzeichen S 27 RJ 1593/98
Datum 12.11.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 25/00
Datum 24.07.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
12. November 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der am 1943 geborene KlÃ¤ger mit jugoslawischer StaatsangehÃ¶rigkeit lebt seit
1970 in Deutschland, wo er in der Zeit bis zum 30.06.1986 versicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt war, zuletzt seit dem 02.05.1985 bei einer Firma fÃ¼r
EntlÃ¼ftungsanlagenbau als Hilfsarbeiter in der Spenglerei. Ab 27.06.1986 bestand
ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen einer Erkrankung des linken HÃ¼ftgelenks
(HÃ¼ftgelenksnekrose), die mehrere Operationen erforderlich machte. Am
16.12.1986 stellte der KlÃ¤ger erstmals Rentenantrag, der zu einer Rente auf Zeit
ab 17.03.1987 fÃ¼hrte, die viermal verlÃ¤ngert wurde (bis zum 30.04.1992). Nach
endoprothetischer Versorgung des linken HÃ¼ftgelenks im MÃ¤rz 1993 wurde die
Rente im Zuge eines sozialgerichtlichen Verfahrens noch einmal verlÃ¤ngert bis
zum 31.05.1994. Vom 19.04. bis 17.05.1995 fand ein Heilverfahren mit
Ã�bergangsgeldbezug statt.
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Wenig spÃ¤ter stellte der KlÃ¤ger erneut einen Rentenantrag, der von der
Beklagten zunÃ¤chst abgelehnt wurde. Im anschlieÃ�enden Klageverfahren (mit
mehreren Gutachten) erklÃ¤rte sie sich jedoch bereit, Ã¼ber den Rentenantrag
unter Zugrundelegung eines Antragsdatums vom 24.05.1995 erneut
rechtsbehelfsfÃ¤hig zu entscheiden.

Diesen nunmehr streitgegenstÃ¤ndlichen Antrag lehnte die Beklagte nach
Einholung eines neurologisch-psychiatrischen Gutachtens sowie eines
orthopÃ¤dischen Gutachtens mit Bescheid vom 12.03.1998 ab, weil der KlÃ¤ger
nach den Ã¤rztlichen Feststellungen noch in der Lage sei, vollschichtig leichte
Arbeiten, Ã¼berwiegend in geschlossenen, normal temperierten, trockenen
RÃ¤umen ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken und ohne Ã�berkopfarbeiten zu verrichten. Den
Widerspruch des KlÃ¤gers vom 01.04.1998 wies die Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 23.06.1998 zurÃ¼ck.

Im anschlieÃ�enden sozialgerichtlichen Verfahren hat das Sozialgericht MÃ¼nchen
(SG) ein orthopÃ¤disches Gutachten von Dr.T. vom 27.07.1999 eingeholt, in dem
dieser zwar eine leichtgradige VerÃ¤nderung im Bereich der
Endoprothesenschaftspitze mit Hinweis auf eine beginnende Lockerung feststellte,
die aber nicht so gravierend sei, dass sie ein wesentliches Krankheitspotential
enthalte. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne unter BerÃ¼cksichtigung der festgestellten
GesundheitsstÃ¶rungen seit Mai 1995 unter den Ã¼blichen Bedingungen eines
ArbeitsverhÃ¤ltnisses noch leichte TÃ¤tigkeiten, vermehrt im Sitzen, in
geschlossenen RÃ¤umen, ohne hÃ¤ufiges Treppensteigen, ohne Heben und Tragen
von schweren Lasten, ohne Arbeiten in oder Ã¼ber der Horizontalen bzw. in
Kniehockstellung oder im Knien und mit betriebsÃ¼blichen Pausen vollschichtig
verrichten. Er kÃ¶nne auch noch ca. 600 m am StÃ¼ck gehen, Ã¶ffentliche
Verkehrsmittel benutzen und Autofahren. Eine gravierende Gewichtsreduktion sei
erforderlich. GestÃ¼tzt auf dieses Gutachten hat das SG die Klage mit Urteil vom
12.11.1999 abgewiesen.

Mit seiner dagegen eingelegten Berufung hat der KlÃ¤ger eine groÃ�e Anzahl von
Ã¤rztlichen Unterlagen vorgelegt sowie einen Bescheid des Versorgungsamtes
MÃ¼nchen II vom 13.09.2000, wonach er inzwischen einen GdB von 80 aufweist
und das Merkzeichen G besitzt. Der Senat hat ein orthopÃ¤disches Gutachten von
Dr.F. vom 14.04.2001 eingeholt, in dem folgende Diagnosen gestellt werden: 1.
Spondylochondrose C5 bis C6, wahrscheinlich beginnende Osteochondrose C6 bis
C7, Uncovertebralarthrose, Fehlhaltung der HalswirbelsÃ¤ule. Osteopenie der
WirbelsÃ¤ule. 2. AusgeprÃ¤gte Spondylose der LendenwirbelsÃ¤ule, minimale
Einengungen der letzten Lendenbandscheibe ohne sichere Zeichen einer
Osteochondrose. 3. Totalendoprothetischer Ersatz der linken HÃ¼fte ohne sichere
Hinweise auf eine Auslockerung der Prothese. 4. Geringe Gonarthrose beidseits,
leichte Chondrokalzinose des rechten Kniegelenks. 5. Impingementsyndrom
beidseits, Schultereckgelenksarthrose rechts mehr als links. Als Nebendiagnose
wird u.a. eine Adipositas permagna genannt. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne seit Mai 1995
unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses noch leichte bis
zeitweise mittelschwere Arbeiten verrichten. Zeitliche EinschrÃ¤nkungen seien nicht
begrÃ¼ndbar. Dass dies mÃ¶glich sei, ergebe sich auch aus der deutlichen
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Rauhigkeit der HandflÃ¤chen. Gehende und stehende TÃ¤tigkeiten sollten nach
MÃ¶glichkeit vermieden werden, weil hieraus eine Lockerung der Schaftprothese
resultieren kÃ¶nne. Dabei stelle das extreme Ã�bergewicht eine erhÃ¶hte
zusÃ¤tzliche GefÃ¤hrdung dar. Wegen der weniger gravierenden
KniegelenksverschleiÃ�erscheinungen solle der KlÃ¤ger gleichwohl nicht auf
Treppen oder Leitern und auch nicht in kniender oder hockender Stellung arbeiten.
Das Heben und Tragen von Lasten und hÃ¤ufiges BÃ¼cken seien wegen der
degenerativen VerÃ¤nderungen der WirbelsÃ¤ule am Ã�bergang von Brust- und
LendewirbelsÃ¤ule ungÃ¼nstig. Die VerschleiÃ�erscheinungen der
HalswirbelsÃ¤ule lieÃ�en permanente Ã�berkopfarbeiten nicht mehr zu. EinflÃ¼sse
von KÃ¤lte, NÃ¤sse und Zugluft kÃ¶nnten durch entsprechende Schutzkleidung
vermieden werden. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne auch schon nach eigenen Angaben deutlich
mehr als 500 m zu FuÃ� zurÃ¼cklegen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
12.11.1999 sowie des Bescheides vom 12.03.1998 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 23.06.1998 zu verurteilen, ihm ab 24.05.1995 Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
12.11.1999 zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen wurden die Akten der Beklagten, des SG und des Versorgungsamts
MÃ¼nchen II sowie des Landesversorgungsamtes.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet.

Nach Â§Â§ 43 Abs.1, 44 Abs.1 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) in der bis
zum 31.12.2000 geltenden Fassung (a.F.) haben Versicherte bis zur Vollendung des
65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit bzw.
ErwerbsunfÃ¤higkeit, wenn sie berufs- bzw. erwerbsunfÃ¤hig sind, in den letzten
fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit/ErwerbsunfÃ¤higkeit drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit
zurÃ¼ckgelegt und vor Eintritt der Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit die allgemeine
Wartezeit erfÃ¼llt haben.

BerufsunfÃ¤hig sind gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs.2 SGB VI Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder wegen Behinderung auf weniger als die
HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich und geistig gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten
zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten
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entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs oder der besonderen Anforderungen ihrer
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. BerufsunfÃ¤hig ist nicht,
wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

GemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. sind erwerbsunfÃ¤hig Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, eine
ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder ein
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das 1/7 der monatlichen
Bezugsgrenze bzw. (ab 01.04.1999) 630,00 DM pro Monat Ã¼bersteigt.
ErwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann, wobei
die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen ist.

Nach Â§ 43 SGB VI in der seit 01.01.2001 geltenden Fassung des Gesetzes zur
Reform der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000, der auf
VersicherungsfÃ¤lle anzuwenden ist, die nach diesem Datum eingetreten sind,
haben Versicherte bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie 1. teilweise erwerbsgemindert sind
2. in den letzten fÃ¼nf Jahren von Eintritt der Erwerbsminderung drei
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und 3.
vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.
Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein. Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung haben
ab 01.01.2001 bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres unter den gleichen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden
erwerbstÃ¤tig zu sein. Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu
berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.3 SGB VI).

Nach den oben genannten gesetzlichen Bestimmungen steht dem KlÃ¤ger ein
Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung zumindest seit der Antragstellung im
Mai 1995 nicht mehr zu. Er ist weder erwerbsunfÃ¤hig im Sinne des bis zum
31.12.2000 geltenden und auf VersicherungsfÃ¤lle, die vor diesem Zeitpunkt
eingetreten sind, anzuwendenden Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. noch teilweise oder gar
voll erwerbsgemindert im Sinne des seit 01.01.2001 geltenden Â§ 43 Abs.1, 2 SGB
VI, da er nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme noch vollschichtig (acht Stunden
tÃ¤glich) leichte bis mittelschwere Arbeiten, wenn auch mit gewissen qualitativen
EinschrÃ¤nkungen, verrichten kann. Im Vordergrund stehen beim KlÃ¤ger
orthopÃ¤dische Leiden, insbesondere am linken HÃ¼ftgelenk, das im Jahre 1993
mit einer Endoprothese versorgt werden musste. Diese Operation ist als gelungen
anzusehen. Zwar sah der vom SG gehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige Dr.T. in seinem
orthopÃ¤dischen Gutachten vom 27.07.1999 gewisse Hinweise auf eine beginnende

                               4 / 5

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/2.html


 

Lockerung, bezeichnet diese aber als nicht so gravierend, dass sie ein wesentliches
Krankheitspotential beinhalte. Auch der vom Senat beauftragte OrthopÃ¤de Dr.F.
vermochte keine sicheren Hinweise auf eine Auslockerung der Prothese zu
erkennen. Beide SachverstÃ¤ndigen kommen Ã¼bereinstimmend zu dem Ergebnis,
dass der KlÃ¤ger mit diesem HÃ¼ftgelenksleiden, vor allem im Hinblick auf sein
erhebliches Ã�bergewicht zwar nicht mehr in der Lage ist, Ã¼berwiegend gehende
und stehende TÃ¤tigkeiten zu verrichten, sehr wohl aber noch einen Anmarschweg
von tÃ¤glich mindestens 4mal 500 Metern bewÃ¤ltigen kann. Weitere
EinschrÃ¤nkungen der EinsatzfÃ¤higkeit ergeben sich aus degenerativen
VerÃ¤nderungen in Form von Randspornbildungen im Bereich der oberen
LendenwirbelsÃ¤ule, die jedoch die FÃ¤higkeit zum Sitzen nicht wesentlich
beeintrÃ¤chtigten. Ein Impingementsyndrom im Bereich der Schultereckgelenke
sowie Fehlhaltungen der HalswirbelsÃ¤ule schlieÃ�en lediglich Ã�berkopfarbeiten
aus. Die im Bereich der Kniegelenke festgestellten VerschleiÃ�erscheinungen sind
weniger gravierend, doch sollte der KlÃ¤ger nicht auf Treppen oder Leitern und
auch nicht in knieender oder hockender Stellung arbeiten. EinschrÃ¤nkungen
bestehen ferner hinsichtlich des Hebens und Tragens von Lasten, doch kann der
KlÃ¤ger noch leichte bis zeitweise mittelschwere Arbeiten vollschichtig verrichten.
Auch liegen weder eine HÃ¤ufung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen
noch ein schweres spezifisches Leiden vor, so dass eine konkrete
VerweisungstÃ¤tigkeit nicht genannt werden muss.

Damit steht fest, dass der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit bzw. voller Erwerbsminderung hat.

Aber auch ein Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit (Â§ 43 SGB VI a.F.)
bzw. wegen teilweiser Erwerbsminderung (Â§ 240 Abs.1 Nr.2, Abs.2 SGB VI) steht
dem KlÃ¤ger nicht zu, weil er keinen Berufsschutz genieÃ�t. Der KlÃ¤ger hat
wÃ¤hrend der Zeit seiner Pflichtversicherung in der deutschen Rentenversicherung
bei vielen verschiedenen Arbeitgebern die verschiedensten TÃ¤tigkeiten
ausgeÃ¼bt. Zuletzt (vom 02.05.1985 bis 30.06.1986) war er bei einer Firma fÃ¼r
EntlÃ¼ftungsanlagen als Hilfsarbeiter in der Spenglerei beschÃ¤ftigt. Als solcher ist
er auf den gesamten allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar. Die Tatsache, dass er
als LKW-Fahrer, Transportarbeiter und wohl auch als Spenglereihilfsarbeiter nicht
mehr arbeiten kann, begrÃ¼ndet keinen Rentenanspruch.

Nach allem war die Berufung mit der Kostenfolge aus Â§ 193 SGG
zurÃ¼ckzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 05.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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